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 Veröffentlicht am 30.04.2003

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

57/09 Sonstiges Versicherungsrecht

Norm

EStG 1988 §15 Abs1;

EStG 1988 §25 Abs1 Z1 lita;

VersVG §166;

Rechtssatz

Als Vorteil aus dem bestehenden Dienstverhältnis kommt alles in Betracht, was im Rahmen eines Dienstverhältnisses

dem Arbeitnehmer zu;ießt. Es können dies Geldleistungen oder geldwerte Vorteile (Sachbezüge) sein. Zu solchen

Vorteilen gehören auch Leistungen zu einer Versicherung, die dem Arbeitnehmer gehört. Um hievon sprechen zu

können, muss der Arbeitnehmer im Versicherungsverhältnis eine solche Stellung haben, dass er über die Ansprüche

aus der Versicherung verfügen kann, es müssen ihm also die Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis zustehen.
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